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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Weil die Kosten im Spitex-Bereich seit dem Inkrafttreten des neuen KVG zum Teil
unkontrolliert zugenommen haben, drängten die Krankenkassen und deren Vertreter im
Parlament auf eine Beschränkung der Höchstlimite für den Bezug dieser Leistungen.
Der Bundesrat schloss sich dieser Sichtweise an und nahm eine Verordnungsänderung
vor, mit welcher pro Patient und Quartal ein maximales Zeitbudget von 60 Stunden
festgesetzt wird. Ist dieses aufgebraucht, muss in Zusammenarbeit von Arzt, Spitex-
Organisation und Krankenversicherung neu abgeklärt werden, ob sich die
Pflegemassnahme noch aufdrängt. Mit diesem Entscheid kam der Bundesrat einer
vorläufig unterstützten parlamentarischen Initiative des designierten
Verwaltungsratspräsidenten der Krankenkasse Visana, Nationalrat Rychen (svp, BE),
entgegen, der ebenfalls eine Beschränkung auf 60 Stunden pro Quartal verlangte, eine
Weiterführung aber nur in Härtefällen zulassen sowie - analog zu den Pflegeheimen -
auch für die Spitex eine Klassifizierung der Pflegebedürftigkeit einführen wollte (Pa.Iv.
97.402). Dieser letzten Forderung trug der Bundesrat insofern Rechnung, als er per
1998 den Kantonen Höchstansätze für Spitex-Leistungen je nach Pflegebedürftigkeit
und Umfeld der Patientinnen und Patienten empfahl (30 bis 65 Fr. pro Stunde). Damit
soll den zum Teil exorbitanten Rechnungen gewinnorientierter Spitex-Anbieter der
Riegel geschoben werden. Nicht folgen mochte der Bundesrat der Forderung des
Initianten, auch Chronischkranke und Langzeitpatienten dem Zeitbudget zu
unterstellen; ihnen sollen nach Ansicht des Bundesrates aus dieser Massnahme keine
Nachteile erwachsen. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.05.1997
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Mit Ungeduld erwarteten die Krankenversicherer die Veröffentlichung der neuen
Leistungsverordnung, befürchteten sie doch gewaltige Mehrkosten durch den
vorgesehenen Ausbau der Pflichtleistungen in der Grundversicherung. Der vom EDI
rund drei Monate vor Inkrafttreten des neuen KVG vorgelegte Katalog bemühte sich in
erster Linie, bisherige Lücken zu schliessen. So wurden die Vorsorgeuntersuchungen
bei Mutterschaft von vier auf acht angehoben, wobei allerdings die Ultraschall-
Untersuchungen - ausser bei Risikoschwangerschaften - gestrichen wurden, da deren
Wirksamkeit nicht erwiesen sei; die individuelle Prävention vor allem im Vorschulalter
wurde verstärkt. Neu müssen in der Spitex-Pflege sämtliche Kosten für
Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen von den
Krankenversicherungen übernommen werden. Das EDI kam den Versicherern aber
insofern entgegen, als die Kosten für die Haushalthilfe nicht entschädigt werden. Mit
rund 800 Mio. Fr. macht der Spitex-Ausbau dennoch knapp die Hälfte der gesamten
geschätzten Mehrkosten von 1,7 Mia. Fr. aus. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
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MARIANNE BENTELI
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